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Vertragsarztrechtsänderungsgesetz

Am 27. Oktober 2006 hat der Deutsche Bundestag das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz 

(VÄndG) verabschiedet, welches mit Wirkung zum 01.01.2007 in Kraft getreten ist. Durch 

dieses Gesetz findet die Liberalisierung des Berufsrechts der (Zahn-)Ärzte weitgehend auch 

Eingang in das Vertragsarztrecht. 

Seit dem 1. Januar 2007 haben die Vertrags(zahn)ärzte folgende Möglichkeiten:

§ Teilzulassung : Der Versorgungsauftrag kann auf die Hälfte beschränkt werden.

§ Gleichzeitige Tätigkeit oder Zusammenarbeit als Vertragsarzt mit einem 

zugelassenen Krankenhaus oder einer Vorsorge- oder 

Rehabilitationseinrichtung

§ Verbesserte Anstellungsmöglichkeiten von (Zahn) Ärzten

§ Vertragsärztliche Tätigkeit an weiteren Orten (Zweigpraxis), auch KV bzw. KZV- 

übergreifend

§ Örtliche und überörtliche Berufsausübungsgemeinschaften, auch mit 

Psychotherapeuten und Medizinischen Versorgungszentren 

§ Generelle Abschaffung der Alterzulassungsgrenze von 55 Jahren

§ Aufhebung der Altersgrenze von 68 Jahren in unterversorgten Gebieten

§ Abschaffung des Vergütungsabschlags für privat(zahn)ärztliche Leistungen

Gerne beraten wir Sie zu den neuen Gestaltungsmöglichkeiten: RAe Dr. Ruge & Dr. Ruge,  

Tel.: 030/ 887 22 831


